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Die Steirischen Agrarbeteiligungsgesellschaft m.b.H. ("Bieterin") hat am 12. November 2003 ein 
öffentliches Pflichtangebot gemäß § 22 Übernahmegesetz ("Angebot") an die Aktionäre der 
Steirerobst Aktiengesellschaft ("Zielgesellschaft") gestellt. Die Annahmefrist für das Pflicht-
angebot endete am 30. Dezember 2003. 

Vor Veröffentlichung des öffentlichen Pflichtangebots hat die Bieterin 600.000 Stück Stamm-
aktien und 250.000 Vorzugsaktien der Zielgesellschaft gehalten, was einer Beteiligung am 
Grundkapital von 68 % und 60 % der Stimmrechte entsprochen hat. Im Streubesitz befanden 
sich vor Veröffentlichung des Pflichtangebotes 162.455 Inhaberaktien, das entspricht  
rund 16,25 % der Stimmrechte und 13 % des Grundkapitals.  

Bis zum Ende der allgemeinen Annahmefrist sind bei der Raiffeisen Centrobank AG, als 
Annahme- und Zahlstelle insgesamt 37.622 Inhaberaktien der Zielgesellschaft zum Verkauf 
eingereicht worden, das sind rund 3,01 % des Grundkapitals. Die Bieterin verfügt somit 
nunmehr über 887.622 Inhaberaktien der Zielgesellschaft und hält somit rund 71,01 % des 
Grundkapitals der Zielgesellschaft. 

Die Bieterin weist darauf hin, dass sich nach § 19 Abs. 3 ÜbG die Angebotsfrist für jene Inhaber 
von Aktien der Zielgesellschaft, die bisher das Angebot nicht angenommen haben, um zehn 
Börsetage ab Bekanntgabe des Ergebnisses verlängert. Dementsprechend verlängert sich die 
Angebotsfrist bis zum 20. Jänner 2004. 

 

Wien, am 31. Dezember 2003 

 

Steirische Agrarbeteiligungsgesellschaft m.b.H. 

 


